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3. Sitzung des Geschäftsführenden Vorstandes vom 22. Juni 2019 

Tagungsort: Geschäftsstelle des Landesverbandes, Langewanneweg 75, 59063 Hamm 

Anwesende: Herren Auffenberg, Dircks, Dr. Klüner, Leuer, Otto, Pusch und Schreiber 

Frau Callensee 

 

Beginn: 09:05 Uhr    Ende: 18:10 Uhr 

Beschlüsse 

1. Die Außerordentliche Vertreterversammlung des Landesverbandes soll am 28.09.2019 

auf Haus Düsse stattfinden. Als Tagesordnung ist vorgesehen: Begrüßung / Feststellung 

der Stimmberechtigten, Einführung EDV-Mitgliederverwaltung / Antrag zur Einführung 

der EDV-Mitgliederverwaltungssoftware des D.I.B. durch den Vorstand / Antrag auf 

Satzungsänderung / weitere Anträge / Verschiedenes 

2. Die 5. Sitzung des Geschäftsführenden Vorstandes findet im Anschluss an die 

Vertreterversammlung statt. 

3. Alle seitens der KIV für das zweite Halbjahr 2019 gestellten Anträge zu Schulungen 

werden genehmigt. Es erfolgt eine Bezuschussung so der Landesverband entsprechende 

Landes-/EU-Mittel erhält. 

4. Für die Honigbewertung soll ein Wärmeschrank angeschafft werden. Die Finanzierung 

erfolgt aus Landes-/EU-Mitteln. 

5. Freie Fördermittel sollen für zusätzliche Rückstandsuntersuchungen im Rahmen der 

Honigbewertung eingesetzt werden; es sei denn auf der Erweiterten Vorstandssitzung 

wird von anderen Fachbereichen Bedarf angemeldet. Hinweis: Aufgrund dieses 

Beschlusses wurden bei der Bewilligungsstelle für dieses Jahr die Untersuchung von 420 

Proben der Honigbewertung auf Rückstände beantragt. 

6. Für das Lager des Landesverbandes in Altena sollen drei Regale angeschafft werden. Die 

Finanzierung erfolgt aus Haushaltsmitteln. 

Informationen 

1. Entsprechend der Satzung des Ehrenrates ernennt der Vorsitzende Herrn Paul Dirks zum 

Vorsitzenden des Ehrenrates des Landesverbandes. 

2. Seitens des Landwirtschaftsministeriums wurde mitgeteilt, dass für die Honigbewertung 

2017 kein vorzeitiger Maßnahmenbeginn vorlag. Daher kommt es nicht zu einer 

Rückforderung von verausgabten Mitteln seitens des Landes. 


